
Besondere Bestimmungen – Zuchtprogramm für die Rasse des Fjordpferdes

B.V. Zuchtprogramme für Pony- und Kleinpferderassen

B.V.14 Zuchtprogramm für die Rasse des Fjordpferdes

Vorbemerkung
Die Zucht von Fjordpferden in Deutschland wird in den der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung (FN) angeschlossenen Züchtervereinigungen in eigenständigen Populationen betrie-
ben. Die deutschen Züchtervereinigungen halten im Sinne der Vorgaben der EU und des 
deutschen Tierzuchtrechts die vom Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Nowegen aufge-
stellten Grundsätze ein. Das Norsk Hestesenter ist die Organisation, die im Sinne der Vorga-
ben der EU das Zuchtbuch über den Ursprung der Rasse Fjordpferd führt. Die in dieser ZVO 
festgelegten Besonderen Bestimmungen sind gemeinsame, verbindliche Anforderungen für 
die der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) angeschlossenen Züchtervereinigungen.

Im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen werden in dieser ZVO durch die Allge-
meinen Bestimmungen sowie die Besonderen Bestimmungen über das Zuchtprogramm für 
die Rasse des Fjordpferdes die Grundsätze des Zuchtbuches über den Ursprung der Rasse 
Fjordpferdes für 

a) das System der Abstammungsaufzeichnung durch die
Allgemeinen Bestimmungen: ZVO § 4, (5), 7, 8, 9

b) die Definition der Merkmale der Rasse durch die
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm für die Rasse des Fjordpferdes

ZVO § 514a Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale
ZVO § 514b Zuchtmethode

c) die Grundprinzipien des Systems zur Kennzeichnung durch die
Allgemeinen Bestimmungen: ZVO § 11, 12, 13

d) die Definition der grundlegenden Zuchtziele durch die
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm für die Rasse des Fjordpferdes

ZVO § 514a Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale

e) die Unterteilung des Zuchtbuches in Abschnitte durch die
Allgemeinen Bestimmungen: ZVO § 4, (5), 7, 8, 9 und
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm für die Rasse des Fjordpferdes

ZVO § 514c Unterteilung der Zuchtbücher
ZVO § 514d Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbücher

f) die nachzuweisenden Ahnengenerationen durch die
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm für die Rasse des Fjordpferdes

ZVO § 514d  Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbücher
(1) Zuchtbuch für Hengste 
(2) Zuchtbuch für Stuten

eingehalten.
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Besondere Bestimmungen – Zuchtprogramm für die Rasse des Fjordpferdes

§ 514a Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)

Für die Zucht von Fjordpferden in Deutschland gilt folgendes Zuchtziel:

Rasse Fjordpferd

Herkunft Norwegen

Größe ca. 135 cm bis 150 cm

Farben Hellbraunfalbe, Braunfalbe, Hellfalbe (Weißfalbe) Rotfalbe, Graufalbe, 
Gelbfalbe mit  Wildzeichnung.  Weiße  Abzeichen  sind 
nicht  erwünscht,  bei  Stuten  kann  ein  kleiner,  weißer 
Stern toleriert werden

Gebäude
Kopf breite,  flache Stirn;  gerader bis leicht  konkaver Nasenrücken; 

ausdrucksvolle  freiliegende  Augen;  weiter  Stand  der 
kleinen Ohren

Hals hoch aufgesetzt und genügend lang, zum Kopf hin verjüngend, 
Ganaschenfreiheit

Körper großlinig;  Rechteckformat,  große,  schräg  gelagerte  Schulter; 
breite  Brust,  gute  Gurtentiefe,  gute  Sattellage;  elasti-
scher Rücken mit  guter Verbindung,  kräftige und nicht 
zu  lange  Lenden  in  einem  richtigen  Verhältnis  zu 
Rücken und Kruppe, breite, gut bemuskelte und schräge 
Kruppe 

Fundament trocken,  korrekt,  mit  ausgeprägten,  starken  Gelenken; 
kurzes,  kräftiges  Röhrbein,  gut  bemuskelter  Unterarm; 
harte Hufe in passender Größe, die Vorhand sollte die 
gleiche Länge wie Rücken und Hinterhand haben.

Bewegungsablauf raumgreifend; elastische, energische, taktreine Grundgangarten 
mit Antritt und Schub aus der Hinterhand

Einsatzmöglichkeiten Reit-, Fahr- und Familienpferd; Breitensport, Distanzrei-
ten und Fahrsport

Besondere Merkmale robust, anspruchslos, ausgeglichen, gelehrig, leistungs-
stark und langlebig.
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Zuchtzielbeschreibung des Ursprungszuchtbuches im Original
Rassebeschreibung – Zuchtziele für das Fjordpferd
Grösse: Es gibt weder eine obere noch eine untere Grössenbeschränkung, dabei liegt das 
angestrebte Stockmass am Widerrist liegt zwischen 135 cm und 150 cm (13’1“ – 14’3“).
Farben und Abzeichen:  Die fünf zulässigen Farben sind ‚brunblakk’= braunfalb, ‚ulsblakk’= 
hellfalb (weissfalb), ‚grå’= graufalb, ‚rødblakk’= rotfalb und ‚gulblakk’= gelbfalb. Es ist wich-
tig,  dass  auf  die  sogenannte  Wildfarb-Zeichnung  Wert  gelegt  wird  und  diese  erhalten 
bleibt. Nur bei Stuten wird ein Stern akzeptiert. Andere sichtbare Abzeichen sind unzuläs-
sig. (Siehe auch Kapitel A-Grundlagen/ Fellfarben und Wildfarb-Zeichnung).
Langhaar: Der Schopf eines erwachsenen Fjordpferdes bedeckt  von der Hälfte bis zu zwei 
Dritteln des Gesichts. Stark ausgeprägter Behang ist nicht erwünscht. Traditionellerweise 
hat das Fjordpferd eine Stehmähne. Das Pferd sollte mit bogenförmig geschnittener Mäh-
ne, die die Oberlinie des Halses betont, vorgestellt werden.
Der Kopf ist sehr wichtig für die Beurteilung des Rassetyps und des Ausdrucks. Er soll gut 
proportioniert, klein und  „trocken“ sein mit breiter und flacher Stirn. Der Abstand zwischen 
Augen und Maul soll kurz sein, das Profil gerade oder vorzugsweise leicht konkav. Die Au-
gen sollen gross, dunkel, klar und von freundlichem Ausdruck sein. Die Nüstern sollen 
verhältnismässig breit sein, so dass die Maulpartie ‚quadratisch‘ (viereckig) wirkt. Die Ga-
naschen sollen gut ausgeprägt sein, wobei der Unterkiefer nicht so stark sein soll, dass der 
Kopf grob erscheint. Es muss genügend Ganaschenfreiheit/ Platz zwischen den Unterkie-
ferästen (Bereich der Ohrspeicheldrüse) vorhanden sein für freie Bewegungen des Kopfes 
und die Biegung des Genicks. Die breit angesetzten Ohren sollen relativ klein sein, eine 
deutliche Spitze haben und weit auseinander stehen. Die Ohren sollen parallel stehen mit 
einer äusseren Kurve von der Spitze bis zur Mitte des Ohres. Lange, spitze Ohren, die 
dicht zusammenstehen und sich dauernd bewegen sind für das Fjordpferd nicht typisch.
Körperbau, -struktur und Bemuskelung: Die Harmonie des Körperbaus ist sehr wichtig. In-
nerhalb der Rasse sind Variationen möglich, aber in jedem Fall muss ein Fjordpferd gute 
Gurtentiefe und eine ausreichend breite Brust haben und entsprechend seinem Geschlecht 
und Alter gut bemuskelt sein.
Der  Hals  sollte  hoch  aufgesetzt  sein  und  eine  gewölbte  Oberlinie  haben.  Besonders 
Hengste haben oft einen starken Hals. Eine Zeit lang wurde das Fjordpferd für schwere Ar-
beit benutzt. Dabei wurde ein kurzer, starker Hals und eine steilere Schulter für vorteilhaft 
gehalten und bevorzugt. Heute wird ein längerer und geschmeidigerer Hals gewünscht, der 
sich besser eignet zum Reiten, Fahren und für Packpferde. Es werden genügend Länge 
und Leichtigkeit des Genicks gewünscht. Es muss aber betont werden, dass ein langer, 
dünner Hals unerwünscht ist.
Schulter und Widerrist: die Schulter hat einen wesentlichen Einfluss auf die Bewegungen 
des Pferdes, daher wird eine schräg gelagerte Schulter gefordert, die ein freies Vorführen 
der Vorderbeine erlaubt. Der Widerrist des Fjordpferdes ist oft nicht besonders stark aus-
geprägt, sondern bildet einen sanften Übergang in den Rücken. Der Widerrist soll jedoch 
genügend gut ausgeprägt sein, um mit der Schulter- und Rückenmuskulatur eine gute Sat-
tellage zu bilden. Die Vorhand sollte die gleiche Länge wie Rücken und Hinterhand haben.
Körper und Oberlinie: Der Brustkorb soll eine gute Wölbung haben, jedoch nicht rund sein. 
Rücken und Lendenbereich sollen glatt ineinander übergehen und gut bemuskelt sein. Die 
Lenden sind ausserordentlich wichtig und müssen sehr sorgfältig beurteilt werden, da sie 
die Verbindung zwischen dem Rumpf und der Hinterhand des Pferdes bilden. Der Über-
gang von den Lenden zur Kruppe soll  beweglich sein, aber glatt ineinander laufen. Die 
Lenden als Verbindung sollen kräftig und nicht zu lang sein und im richtigen Verhältnis zu 
Rücken und Kruppe stehen.
Die Hinterhand: Die Kruppe soll lang, breit, gut bemuskelt und schräg sein. Eine zu stark 
abfallende oder zu flache Kruppe sind beide unerwünscht. Der Schweif soll weder beson-
ders hoch noch tief angesetzt sein, dabei frei und natürlich getragen werden. Der Ober-
schenkel soll ausreichende Länge sowie- von der Seite und von hinten betrachtet- gut aus-
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geprägte Bemuskelung aufweisen. Die Oberschenkel sollen von hinten gesehen so breit 
gestellt sein 
wie das Becken.
Beine: Der Unterarm soll breit und gut bemuskelt sein. Die Ober- und Unterschenkelmus-
kulatur der Hinterbeine soll lang und von der Seite betrachtet ebenso wie aussen und in-
nen gut bemuskelt sein. Ein zu langer Unterschenkel wird für ein Arbeitspferd als Nachteil 
angesehen. Die Beine sollen korrekt stehen und angemessene Knochenstärke haben. Ge-
lenke und 
Sehnen müssen gut ausgeprägt und trocken sein. Ein kurzes, kräftiges Röhrbein ist er-
wünscht. Die Röhren sollen klar und trocken sein und dürfen unter dem Karpalgelenk (Vor-
derfußwurzelgelenk) nicht eingeschnürt sein.
Das Karpalgelenk (Vorderfußwurzelgelenk) soll gross und gut ausgeprägt sein.
Das Sprunggelenk muss gross, gut ausgebildet und trocken sein. Kleine, schwach ausge-
prägte Sprunggelenke sind in der Rasse unerwünscht. Der Sprunggelenkshöcker soll von 
der Seite gesehen deutlich markiert sein. Zu steile oder zu stark gewinkelte Sprunggelenke 
sind abzulehnen.
Die Fesselgelenke müssen kräftig und gut ausgebildet sein.Die Fesseln sollen stark, genü-
gend lang und schräg sein, um sowohl angemessene Tragfähigkeit als auch Elastizität zu 
gewährleisten.
Die Hufe des Fjordpferds sollen seiner Grösse entsprechen und mit guter Hornqualität aus-
gewogen rund und weit sein. Die innere Hufwand kann etwas steiler sein als die äussere. 
Gute, gesunde Hufe sind äußerst wichtig für das Pferd.
Die Bewegungen sind besonders wichtig für das Fjordpferd. Sie müssen dem Körperbau 
entsprechend Elastizität  und Schub bieten, um mühelos Leistungen in Schritt,  Trab und 
Galopp zu erbringen.  Die  Bewegungen sollen  kraftvoll  und raumgreifend,  ausbalanciert 
und taktrein sein. Das Fjordpferd soll sich in allen drei Gangarten locker bewegen. Der Ga-
lopp soll frei und ausbalanciert sein mit geschmeidiger und elastischer Vorwärtsbewegung. 
Der 
Trab soll energisch sein. Übertriebene Aktion gilt jedoch nicht als rassetypisch.
Geschlechtsmerkmale:  Das Fjordpferd soll ausgeprägten Geschlechtstyp haben. 
Der Hengst soll männlichen Stolz und die Stute mütterliche Weiblichkeit zeigen.
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§ 514b Zuchtmethode
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)

Das Zuchtbuch des Fjordpferdes ist geschlossen. Die Zuchtmethode ist die Reinzucht.

§ 514c Unterteilung der Zuchtbücher
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)

Das Zuchtbuch für Hengste wird unterteilt in die Abschnitte
• Hengstbuch I,
• Hengstbuch II und
• Anhang

Das Zuchtbuch für Stuten wird unterteilt in die Abschnitte
• Stutbuch I, 
• Stutbuch II und
• Anhang.

§ 514d Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbücher
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)
Für die Eintragung in die Zuchtbücher werden nachfolgende Merkmale der äußeren Erschei-
nung unter besonderer Berücksichtigung des Bewegungsablaufes bewertet (Leistungsprü-
fung  Exterieur).

Eintragungsmerkmale:
1. Typ (Rasse -und Geschlechtstyp)
2. Körperbau
3. Korrektheit des Ganges
4. Schritt
5. Trab
6. Galopp (sofern bei Zuchtbucheintragung erfast)
7. Springen (sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst)
8. Gesamteindruck (im Hinblick auf die Eignung als Freizeitpferd)

Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel  der erfassten Eintragungs-
merkmale.

Es werden Hengste und Stuten nur dann in das Zuchtbuch eingetragen, wenn sie identifiziert 
sind, ihre Abstammung nach den Regeln des Zuchtbuches festgestellt  wurde und sie die 
nachfolgend  aufgeführten  Eintragungsbedingungen  erfüllen.  Ein  Tier  aus  einem anderen 
Zuchtbuch der Rasse muss in den Abschnitt des Zuchtbuches eingetragen werden, dessen 
Kriterien es entspricht. 

(1) Zuchtbuch für Hengste
(1.1) Hengstbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Eingetragen werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste, 
• deren Väter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-

sprechenden  Abteilung  eines  Zuchtbuches  einer  Züchtervereinigung  eingetragen 
sind,

• deren Mütter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung 
entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen 
sind,
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• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden,
• die auf einer Sammelveranstaltung einer Züchtervereinigung nach § 14 ZVO mindes-

tens die Gesamtnote 7,0 erhalten haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintra-
gungsmerkmal unterschritten wurde,

• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung gemäß § 4 (8) ZVO die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfüllen sowie keine gesundheitsbeein-
trächtigenden Merkmale gemäß Liste (Teil D, Anlage 4) aufweisen,

• die gemäß § 514f ZVO in einer Hengstleistungsprüfung auf Station eine gewichtete 
Endnote von 6,5 und besser erzielt haben, wobei keine der Merkmalsnoten unter 5,0 
liegen darf, oder die vorgeschriebenen Erfolge in Turniersportprüfungen der Diszipli-
nen Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Fahren oder Distanz  erreicht haben.

Hengste, die noch keine Eigenleistungsprüfung abgelegt haben, können unter der Bedin-
gung vorläufig eingetragen werden, dass sie die Prüfung bis zur Vollendung des 6. Le-
bensjahres ablegen. Die zuständige Züchtervereinigung kann diese Fristen im Einzelfall 
aufgrund besonderer Umstände um höchstens 15 Monate verlängern.  Hengste, die die 
Eigenleistungsprüfung zu einem späteren Zeitpunkt ablegen, können auf Antrag wieder 
eingetragen werden.

Die Eintragung von Hengsten in das Hengstbuch I einer tierzuchtrechtlich anerkannten 
FN-Mitgliedszüchtervereinigung ist von den anderen tierzuchtrechtlich anerkannten FN-
Mitgliedszüchtervereinigungen zu übernehmen. 

Hengste, die die Eigenleistungsprüfung gemäß §514f (1)  mit einer gewichteten Endnote 
von 7,5 und besser erzielt haben oder gemäß §514f (2) die vorgeschriebenen Erfolge in 
Turniersportprüfungen der Disziplinen Dressur,  Springen,  Vielseitigkeit,  Fahren aufwei-
sen oder Distanz  können, erhalten den Titel „Leistungshengst“.

(1.2) Hengstbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Auf Antrag werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste eingetragen, 
• die nicht in das Hengstbuch I eingetragen werden können,
• deren Väter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-

sprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen 
sind,

• deren Mütter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung 
entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen 
sind,

• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt worden sind,
• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung gemäß § 4 (8) ZVO die Anforderun-

gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfüllen sowie keine gesundheitsbeein-
trächtigenden Merkmale gemäß Liste (Teil D, Anlage 4) aufweisen.

Darüber hinaus können Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden ein-
getragen werden, 
• wenn die Anhang-Vorfahren über zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der Haupt-

abteilung (außer Anhang) angepaart wurden,
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden,
• die auf einer Sammelveranstaltung einer Züchtervereinigung nach § 14 ZVO mindes-

tens die Gesamtnote 6,0 erhalten haben,
• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung gemäß § 4 (8) ZVO die Anforderun-

gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfüllen sowie keine gesundheitsbeein-
trächtigenden Merkmale gemäß Liste (Teil D, Anlage 4) aufweisen.

ZUCHTVERBANDSORDNUNG (Beschluss Mai 2009; Stand Mai 2009)                     § 514 / 6

file:///H:/Web- und Printprojekte/PZV-BW/Material/zucht/Dateien/D Anlagen.doc#Liste
file:///H:/Web- und Printprojekte/PZV-BW/Material/zucht/Dateien/AI-AIII Pr?ambel, Allgemeine Bestimmungen und BI-Besondere Bestimmungen.doc#BegriffsbestimmungenK?rung
file:///H:/Web- und Printprojekte/PZV-BW/Material/zucht/Dateien/AI-AIII Pr?ambel, Allgemeine Bestimmungen und BI-Besondere Bestimmungen.doc#Bewertung
file:///H:/Web- und Printprojekte/PZV-BW/Material/zucht/Dateien/D Anlagen.doc#Liste
file:///H:/Web- und Printprojekte/PZV-BW/Material/zucht/Dateien/AI-AIII Pr?ambel, Allgemeine Bestimmungen und BI-Besondere Bestimmungen.doc#BegriffsbestimmungenK?rung
file:///H:/Web- und Printprojekte/PZV-BW/Material/zucht/Dateien/D Anlagen.doc#Liste
file:///H:/Web- und Printprojekte/PZV-BW/Material/zucht/Dateien/AI-AIII Pr?ambel, Allgemeine Bestimmungen und BI-Besondere Bestimmungen.doc#BegriffsbestimmungenK?rung
file:///H:/Web- und Printprojekte/PZV-BW/Material/zucht/Dateien/AI-AIII Pr?ambel, Allgemeine Bestimmungen und BI-Besondere Bestimmungen.doc#Bewertung


Besondere Bestimmungen – Zuchtprogramm für die Rasse des Fjordpferdes

(1.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Auf Antrag werden alle Hengste frühestens im 3. Lebensjahr eingetragen, 
• deren Eltern im Zuchtbuch der Rasse eingetragen sind,
• die nicht die Eintragungsvoraussetzungen für das Hengstbuch I und II erfüllen.

(2) Zuchtbuch für Stuten
(2.1) Stutbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind,
• deren Väter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-

sprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen 
sind,

• deren Mütter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung 
entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen 
sind,

• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt worden sind,
• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gem.    § 14 ZVO   mindestens eine Ge-

samtnote von 6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerk-
mal unterschritten wurde,

• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß  Liste (Teil D, Anlage 4) 
aufweisen.

Die Eintragung von Stuten in das Stutbuch I einer tierzuchtrechtlich anerkannten FN-Mit-
gliedszüchtervereinigung  ist  von  den  anderen  tierzuchtrechtlich  anerkannten  FN-Mit-
gliedszüchtervereinigungen zu übernehmen. 

Stuten, die die Eigenleistungsprüfung gemäß §514g (A) oder (B) mit einer gewichteten 
Endnote von 7,5 und besser erzielt haben oder gemäß §514g (C) die vorgeschriebenen 
Erfolge in Turniersportprüfungen der Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Fahren 
aufweisen oder Distanz  können, erhalten den Titel „Leistungsstute“.

(2.2) Stutbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind,
• die nicht in das Stutbuch I eingetragen werden können,
• deren Väter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung ent-

sprechenden  Abteilung  eines  Zuchtbuches  einer  Züchtervereinigung  eingetragen 
sind,

• deren Mütter in der Hauptabteilung (außer Anhang) oder einer der Hauptabteilung 
entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen 
sind,

• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt worden sind,
• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß  Liste (Teil D, Anlage 4) 

aufweisen.

Darüber hinaus können Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden ein-
getragen werden, 
• wenn die Anhang-Vorfahren über zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der Haupt-

abteilung (außer Anhang) angepaart wurden,
• die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden,
• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gem.  § 14 ZVO mindestens eine Ge-

samtnote von 6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerk-
mal unterschritten wurde,

• die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß  Liste (Teil D, Anlage 4) 
aufweisen.
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(2.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind,
• deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind,
• die nicht die Eintragungsvoraussetzungen für das Stutbuch I und II erfüllen.

§ 514e Ausstellung von Zuchtbescheinigungen
Für jedes Pferd, dessen Eltern im Zuchtbuch (außer Anhang) der jeweiligen Züchtervereini-
gung eingetragen sind, wird eine Zuchtbescheinigung gemäß § 10 ZVO als Abstammungs-
nachweis ausgestellt. 

Für jedes Pferd, von dem mindestens ein Elternteil im Anhang des Zuchtbuches der jeweili-
gen Züchtervereinigung eingetragen ist, wird eine Zuchtbescheinigung gemäß § 10 ZVO als 
Geburtsbescheinigung ausgestellt. 

Mutter

Vater

Hauptabteilung

Stutbuch I Stutbuch II Anhang

Haupt-Ab-

Hengstbuch I
Abstammungs-nach-

wei
s

Abstammungs-
n
a
c
h
w
e
i
s

Geburts-bescheini-
gung

Hengstbuch II
Abstammungs-nach-

wei
s

Abstammungs-
n
a
c
h
w
e
i
s

Geburts-bescheini-
gung

Anhang
Geburts-bescheini-

gu
ng

Geburts-beschei-
n
i
g
u
n
g

Geburts-bescheini-
gung

§ 514f Hengstleistungsprüfung 
Die Prüfungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Reitsports durchgeführt. 
Sie sind Leistungsprüfungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und können als Stationsprü-
fung oder als Turniersportprüfung durchgeführt werden.

(1) Stationsprüfung
(1.1) Dauer
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Die Prüfung dauert mindestens 30 Tage und besteht aus einer Vorprüfung und einem ab-
schließenden Leistungstest.

(1.2) Ort
Von den zuständigen Stellen ausgewählte Prüfungsstationen

(1.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind vierjährige und ältere Hengste, wobei die Zielgruppe fünfjährige 
Hengste sind.

Die Hengste müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Verei-
nigung erfüllen und geritten sein.

(1.4) Vorprüfung
Aufgrund der Beurteilungen und Feststellungen während der Vorprüfung (Training) wer-
den die Hengste vor Beginn des abschließenden Leistungstests vom Vorprüfungsleiter in 
folgenden Merkmalen bewertet:

1. Interieur
• Umgänglichkeit / Verhalten beim Anspannen
• Lern- und Leistungsbereitschaft
• Leistungsfähigkeit

2. Trab
3. Galopp
4. Schritt
5. Rittigkeit
6. Springanlage

• Freispringen
7. Geländeeignung
8. Fahranlage

(1.5) Leistungstest
Der abschließende Leistungstest wird von mindestens zwei Sachverständigen und min-
destens zwei Testreitern abgenommen. Im einzelnen werden die Hengste in folgenden 
Merkmalen bewertet:

1. Umgänglichkeit / Verhalten beim Anspannen
2. Trab
3. Galopp
4. Schritt
5. Rittigkeit
6. Springanlage

• Freispringen
7. Geländeeignung

(1.500 m mit 6 Hindernissen, Hindernishöhe bis 90 cm)
8. Fahranlage 

• Anhalten, Stehen,
• Bergauf und bergab: Anziehen

(1.6) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO  :  
10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
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 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchthengst im Hinblick auf die Ver-
besserung der Reit- und Fahreigenschaften (Gebrauchseigenschaften) der Rasse.

(1.7) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung
Die Prüfungsteile  werden  nach folgender  Gewichtung  zu einer  Gesamtnote  sowie  zu 
Merkmalsblöcken zusammengezogen:

 
Merkmale

Gewichtungsfaktoren

Gesamt-
note

Merkmalsblöcke
Interieur Trab Galopp Schritt Rittigkeit Spring-

anlage
Gelände-

eigung
Fahr-an-

lage

Vorprüfung
Umgänglichkeit / 
Verhalten beim Anspannen 10,0 33,3

Lern- und Leistungsbereitschaft 10,0 33,3
Leistungsfähigkeit 5,0 16,7
Trab 2,5 50
Galopp 2,5 50
Schritt 2,5 50
Rittigkeit 10,0 44,5
Springanlage - Freispringen 5,0 50
Geländeeignung 5,0 50
Fahranlage 5,0 40
Summe - Vorprüfung 57,5
Abschl. Leistungstest
Umgänglichkeit / 
Verhalten beim Anspannen 5,0 16,7

Trab 2,5 50
Galopp 2,5 50
Schritt 2,5 50
Rittigkeit 5,0 22,2
Springanlage - Freispringen 5,0 50
Geländeeignung 5,0 50
Fahranlage 7,5 60
Summe - Sachverständige 35,0
Rittigkeit - Testreiter 7,5 33,3
Summe - Leistungstest 42,5
Gesamtsumme 100,0 100 100 100 100 100 100 100 100
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Eine Auswertung nicht vollständig absolvierter Prüfungen wird nur vorgenommen, wenn 
der Hengst mindestens in mehr als 3/5 (>60%) der oben genannten Merkmale bewertet 
worden ist. Die prozentuale Angabe der Prüfungsteile, an denen der Hengst teilgenom-
men hat und bewertet wurde, ergibt sich aus der Summe der in obigem Schema aufge-
führten wirtschaftlichen Gewichte zur Berechnung des Endergebnisses.

Bei Hengsten, die in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet 
worden sind, werden als Ergebnis der nicht absolvierten Teilprüfungen die entsprechen-
den Noten aus der Vorprüfung hochgerechnet. Die hochgerechneten Noten sind im Er-
gebnisblatt zu kennzeichnen.

Die Summe aller gewichteten Einzelbewertungen ergibt nach Division durch 100 die ge-
wichtete Endnote. Es werden nur Ergebnisse anerkannt, die mit einem von den der FN 
angeschlossenen  Züchtervereinigungen  anerkannten  Rechenprogramm  ausgewertet 
wurden. 

Hinweise auf Mängel sowie Verhaltensstörungen im Verlaufe der Prüfung sind vom Vor-
prüfungsleiter schriftlich festzuhalten und der Züchtervereinigung mitzuteilen.

(1.8) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des abschließenden Leistungstests erfolgt eine öffentliche Bekanntga-
be der Endergebnisse der einzelnen Hengste. Der Besitzer jedes Hengstes erhält  ein 
Zeugnis über das erzielte Endergebnis des Hengstes, aus dem die Bewertungen der ein-
zelnen Merkmale sowie die Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. 
Eine Veröffentlichung der Einzelergebnisse ist  Angelegenheit  der zuständigen Stellen. 
Sie ist in den Merkmalsblöcken

Interieur
Trab
Galopp
Schritt
Rittigkeit
Springanlage
Geländeeignung
Fahranlage

zusätzlich zur Endnote vorzunehmen.

Den Züchtervereinigungen wird auf Anforderung das Prüfungsergebnis aller Hengste mit 
den Einzelergebnissen zugesandt.

(1.9) Wiederholung einer Prüfung
Die Stationsprüfung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der 
wiederholten Stationsprüfung. Scheidet ein Hengst vor Ablauf der Hälfte der Vorprüfungs-
dauer aus der Stationsprüfung aus, so liegt eine Stationsprüfung nicht vor.

(2) Turniersportprüfung
Alternativ zur Eigenleistungsprüfung auf Station gilt die Leistungsprüfung auch dann als 
abgelegt, wenn die Hengste Erfolge in Turniersportprüfungen nachweisen können. Die 
Turniersportprüfung wird in den Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Fahren und 
Distanz durchgeführt.

Folgende Turniersportergebnisse werden berücksichtigt:
• die 5malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle analog mindestens in Dressur oder 

Springen in der Klasse L bzw. in der Vielseitigkeit der Klasse VA oder
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• 5malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle im Fahren mindestens in der Kl. M ein-
spännig.

Außerdem werden folgende Ergebnisse aus Distanzprüfungen anerkannt:
• bis zur Vollendung des 9.  Lebensjahres müssen mindestens 72 Leistungs-

punkte erreicht sein. Dazu müssen mindestens 2 mittlere Distanzritte (ab 60 
km) sowie 3 lange Distanzritte (ab 80 km) in der Wertung absolviert worden 
sein oder

• die Anforderungen gelten als erfüllt, wenn der Hengst 2000 km in der Wertung 
nach dem Reglement der VDD zurückgelegt hat.
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§ 514g Zuchtstutenprüfungen 

(A) Zuchtrichtung Fahren
Die Prüfungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Fahrsports durchge-
führt. Sie sind Leistungsprüfungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und können als Stations-
prüfung, Feldprüfung oder als Turniersportprüfung durchgeführt werden.

(1) Stationsprüfung für Stuten
(1.1) Dauer
Die Prüfung dauert mindestens 14 Tage und besteht aus einer Vorprüfung und einem ab-
schließenden Test.

(1.2) Orte
Von den zuständigen Stellen ausgewählte Prüfungsstationen.

(1.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Stuten.

Die Stuten müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erfüllen und gefahren sein.

 
(1.4) Vorprüfung
Aufgrund der Beurteilungen und Feststellungen während der Vorprüfung (Training) wer-
den die Stuten vor Beginn des abschließenden Tests vom Vorprüfungsleiter in folgenden 
Merkmalen bewertet:

1. Interieur
• Charakter
• Temperament
• Leistungsbereitschaft

2. Grundgangarten
• Schritt
• Trab

3. Fahranlage

(1.5) Abschließender Test
Bewertung der Stuten im abschließenden Test von den Sachverständigen in folgenden 
Merkmalen:

1. Grundgangarten
• Schritt
• Trab

2. Fahranlage.
Fahraufgabe: Sonderaufgabe gemäss Teil D, Anlage 3 ZVO.

(1.6) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO  :  

10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht 
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Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtstuten im Hinblick auf die Ver-
besserung der Fahreigenschaften der Rasse.

(1.7) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung 
Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jeder einzelnen Stute wer-
den die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Die Summe aller ge-
wichteten Einzelbewertungen ergibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmale Vorprüfungsleiter Sachverständige Gesamt
Interieur 30 - 30
Grundgangarten 15 20 35
Fahranlage 15 20 35
Insgesamt 60 40 100

Eine Auswertung nicht vollständig absolvierter Prüfungen wird nur vorgenommen, wenn 
die Stute in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet worden ist. 
Die prozentuale Angabe der Prüfungsteile, an denen die Stute teilgenommen hat und be-
wertet wurde, ergibt sich aus der Summe der in obigem Schema aufgeführten wirtschaftli-
chen Gewichte zur Berechnung des Endergebnisses.

Bei Stuten, die in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet wor-
den sind, werden als Ergebnis der nicht absolvierten Teilprüfungen die entsprechenden 
Noten aus der Vorprüfung übernommen. Die übernommenen Noten sind im Ergebnisblatt 
zu kennzeichnen.

Hinweise auf Mängel sowie Verhaltensstörungen im Verlaufe der Prüfung sind vom Vor-
prüfungsleiter schriftlich festzuhalten und den Züchtervereinigungen mitzuteilen.

(1.8) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des abschließenden Tests erfolgt  eine öffentliche Bekanntgabe der 
Endergebnisse der einzelnen Stuten. Der Besitzer jeder Stute erhält  ein Zeugnis über 
das erzielte Endergebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale 
sowie die Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. 

(1.9) Wiederholung einer Prüfung
Die Stationsprüfung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der 
wiederholten Zuchtstutenprüfung. Scheidet eine Stute vor Ablauf der Hälfte der Vorprü-
fungsdauer aus der Stationsprüfung aus, so liegt eine Stationsprüfung nicht vor.

(2) Feldprüfung
(2.1) Dauer
Die Prüfung wird als mindestens eintägiger Veranlagungstest durchgeführt.

(2.2) Orte
Von den der FN angeschlossenen Züchtervereinigungen ausgewählte Prüfungsorte.

(2.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Stuten.

Die Stuten müssen den Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung entsprechen und sollen sachgerecht eingefahren sein.

(2.4) Veranlagungstest
Bewertung der Stuten im abschließenden Test von den Sachverständigen in folgenden 
Merkmalen:
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1. Grundgangarten
• Schritt
• Trab

2. Fahranlage.
Fahraufgabe: Sonderaufgabe gemäss Teil D, Anlage 3 ZVO.

(2.5) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO  :  

10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht 

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtstute im Hinblick auf die Verbes-
serung der Fahreigenschaften der Rasse.

(2.6) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung 
Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jeder einzelnen Stute wer-
den die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Die Summe aller ge-
wichteten Einzelbewertungen ergibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmale Sachverständige
Grundgangarten 50
Fahranlage 50
Insgesamt 100

(2.7) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des Veranlagungstests erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe der Ender-
gebnisse der einzelnen Stuten. Der Besitzer jeder Stute erhält ein Zeugnis über das er-
zielte Endergebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie 
die Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. 

(2.8) Wiederholung einer Prüfung
Die Feldprüfung kann wiederholt  werden.  In  diesem Fall  gilt  das  beste  Ergebnis  der 
Zuchtstutenprüfungen.

(B) Zuchtrichtung Reiten
Die Prüfungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Reitsports durchgeführt. 
Sie sind Leistungsprüfungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und können als Stationsprü-
fung,  Feldprüfung oder als Turniersportprüfung durchgeführt werden.

(1) Stationsprüfung
(1.1) Dauer
Die Prüfung dauert mindestens 14 Tage und besteht aus einer Vorprüfung und einem ab-
schließenden Test.

(1.2) Orte
Von den zuständigen Stellen ausgewählte Prüfungsstationen
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(1.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind vierjährige und ältere Stuten. 

Die Stuten müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erfüllen und geritten sein.

(1.4) Vorprüfung
Aufgrund der Beurteilungen und Feststellungen während der Vorprüfung (Training) wer-
den die Stuten vor Beginn des abschließenden Tests vom Vorprüfungsleiter in folgenden 
Merkmalen bewertet:

1. Interieur
2. Grundgangarten

• Trab
• Galopp
• Schritt

3. Rittigkeit
4. Springanlage

• Freispringen
5. Möglich ist auch zusätzlich eine Geländeeignung

(1.5) Abschließender Test
Der abschließende Test wird von mindestens zwei Sachverständigen und mindestens ei-
nem Testreiter abgenommen. Im einzelnen werden die Stuten in folgenden Merkmalen 
bewertet:

1. Grundgangarten
• Trab
• Galopp
• Schritt

2. Rittigkeit
3. Springanlage

• Freispringen
4. Möglich ist auch zusätzlich eine Geländeeignung

(max. 1000 m mit 4-6 Hindernissen, Hindernishöhe bis ca. 90 cm)

(1.6) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO  :  
10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht 

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtstute im Hinblick auf die Verbes-
serung der Reiteigenschaften der Rasse.

(1.7) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung
Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jeder einzelnen Stute wer-
den die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Die Summe aller ge-
wichteten Einzelbewertungen ergibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmale Vorprüfungslei-
ter

Testreiter Sachverständi-
ge

Gesamt

Interieur 30 - - 30
Grundgangarten 10 - 15 25
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Rittigkeit 10 7,50 7,50 25
Springanlage 10 - 10 20
Insgesamt 60 7,50 32,50 100

Mit Geländeeignung
Merkmale Vorprüfungslei-

ter
Testreiter Sachverständi-

ge
Gesamt

Interieur 30 - - 30
Grundgangarten 10 - 15 25
Rittigkeit 10 7,50 7,50 25
Springanlage 5 - 5 10
Geländeeignung 5 - 5 10
Insgesamt 60 7,50 32,50 100

Eine Auswertung nicht vollständig absolvierter Prüfungen wird nur vorgenommen, wenn 
die Stute in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet worden ist. 
Die prozentuale Angabe der Prüfungsteile, an denen die Stute teilgenommen hat und be-
wertet wurde, ergibt sich aus der Summe der in obigem Schema aufgeführten wirtschaftli-
chen Gewichte zur Berechnung des Endergebnisses.

Bei Stuten, die in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet wor-
den ist,  werden als Ergebnis der nicht absolvierten Teilprüfungen die entsprechenden 
Noten aus der Vorprüfung übernommen. Die übernommenen Noten sind im Ergebnisblatt 
zu kennzeichnen.

Hinweise auf Mängel sowie Verhaltensstörungen im Verlaufe der Prüfung sind vom Vor-
prüfungsleiter schriftlich festzuhalten und den Züchtervereinigungen mitzuteilen.

(1.8) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des abschließenden Tests erfolgt  eine öffentliche Bekanntgabe der 
Endergebnisse der einzelnen Stuten. Der Besitzer jeder Stute erhält  ein Zeugnis über 
das erzielte Endergebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale 
sowie die Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. 

(1.9) Wiederholung einer Prüfung
Die Stationsprüfung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der 
wiederholten Zuchtstutenprüfung. Scheidet eine Stute vor Ablauf der Hälfte der Vorprü-
fungsdauer aus der Stationsprüfung aus, so liegt eine Stationsprüfung nicht vor.

(2) Feldprüfung
(2.1) Dauer
Die Prüfung wird als mindestens 1tägiger Veranlagungstest durchgeführt.

(2.2) Orte
Von den der FN angeschlossenen Züchtervereinigungen ausgewählte Prüfungsorte.

(2.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind vierjährige und ältere Stuten. 

Die Stuten müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erfüllen und geritten sein.

(2.4) Veranlagungstest
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Der Veranlagungstest wird von mindestens zwei Sachverständigen und mindestens ei-
nem Testreiter abgenommen. Im einzelnen werden die Stuten in folgenden Merkmalen 
bewertet:

1. Grundgangarten
• Trab
• Galopp
• Schritt

2. Rittigkeit
3. Springanlage 

• Freispringen
4. Möglich ist auch zusätzlich eine Geländeeignung 

(max. 1000 m mit 4- 6 Hindernissen, Hindernishöhe bis ca. 90 cm)

(2.5) Beurteilungsrichtlinien:
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO  :  
10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht 

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtstute im Hinblick auf die Verbes-
serung der Reiteigenschaften der Rasse.

(2.6) Gewichtungsrahmen der Merkmale und Ergebnisermittlung 
Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jeder einzelnen Stute wer-
den die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Die Summe aller ge-
wichteten Einzelbewertungen ergibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmale Sachverständige Testreiter Gesamt
Grundgangarten 30 - 30
Rittigkeit 20 20 40
Springanlage 30 - 30
Insgesamt 80 20 100

Mit Geländeeignung
Merkmale Sachverständige Testreiter Gesamt
Grundgangarten 30 - 30
Rittigkeit 20 20 40
Springanlage 15 - 15
Geländeeignung 15 - 15
Insgesamt 80 20 100

(2.7) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des Veranlagungstests erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe der Ender-
gebnisse der einzelnen Stuten. Der Besitzer jeder Stute erhält ein Zeugnis über das er-
zielte Endergebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie 
die Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. 

(2.8) Wiederholung einer Prüfung
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Die Feldprüfung kann wiederholt  werden.  In  diesem Fall  gilt  das  beste  Ergebnis  der 
Zuchtstutenprüfungen. 

(C) Turniersportprüfung
Alternativ zur Eigenleistungsprüfung gilt die Leistungsprüfung auch dann als abgelegt, wenn 
die  Stuten Erfolge  in  Turniersportprüfungen nachweisen können.  Die  Turniersportprüfung 
wird in den Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Fahren und Distanz durchgeführt.

Folgende Turniersportergebnisse werden berücksichtigt:
• die 5malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle analog mindestens in Dressur oder 

Springen in der Klasse L bzw. in der Vielseitigkeit der Klasse VA oder
• 5malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle im Fahren mindestens in der Kl. M einspän-

nig.

Außerdem werden folgende Ergebnisse aus Distanzprüfungen anerkannt:
• bis zur Vollendung des 9. Lebensjahres müssen mindestens 72 Leistungspunkte 

erreicht sein. Dazu müssen mindestens 2 mittlere Distanzritte (ab 60 km) sowie 3 
lange Distanzritte (ab 80 km) in der Wertung absolviert worden sein oder

• die Anforderungen gelten als erfüllt, wenn die Stute 2000 km in der Wertung nach 
dem Reglement der VDD zurückgelegt hat.

§ 514h Weitere Bestimmungen zum Fjord Pferd
Prefix-/Suffixregelung für Ponys, Kleinpferde und sonstige Rassen
Als Prefix/Suffix wird ein dem Pferdenamen vorangestelltes/nachgestelltes Wort bezeichnet. 
Es soll eine auf die Zuchtstätte oder den Züchter bezugnehmende Bedeutung haben und 
darf ausschließlich für von dieser Zuchtstätte oder diesem Züchter gezogene Pferde verwen-
det werden. Missverständliche Begriffe können abgelehnt werden.

Das Prefix/Suffix ist vom Züchter für seine Zuchtstätte ausschließlich bei der FN zu beantra-
gen. Ist das Prefix/Suffix über die FN beim Central Prefix Register eingetragen, so ist es au-
tomatisch Eigentum des Antragstellers und darf von keinem anderen Züchter benutzt wer-
den. Es ist dann innerhalb aller diesem Register angeschlossenen Züchtervereinigungen ge-
schützt. Das Prefix/Suffix muss für alle Ponys oder Kleinpferde des Züchters, bei denen er 
als Züchter in der Zuchtbescheinigung aufgeführt ist, benutzt werden.
 
Prefixe/Suffixe, die bislang von den Züchtervereinigungen nur regional für die Zuchtstätte re-
gistriert wurden, werden nicht automatisch in das CPR (Central Prefix Register) übernom-
men, sondern müssen vom Züchter erneut über die Deutsche Reiterliche Vereinigung bean-
tragt werden. 

Das Prefix/Suffix muss mindestens drei und darf höchstens 20 Buchstaben umfassen und 
sollte möglichst aus einem Wort bestehen. 

Ist ein Name mit einem registrierten Zuchtstättennamen verbunden, so ist dieser bei Eintra-
gung in ein Zuchtbuch ohne Änderungen oder Ergänzungen zu überneh-
men. 
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